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Anerkennung vorhandener Qualifikationen 
Anerkennung vorhandener Qualifikationen während der Ausbildung gemäß 
VAP2.1-Feu  

 
Sitzung des Ausbildungsbeirates am 10.04.2018 
 
 

Bei der Ausbildung hauptberuflicher Feuerwehrangehöriger zu Gruppen-

führerinnen und Gruppenführern ist ein erneutes Belegen von Modulen 

bei entsprechend vorhandener Qualifikation ausgeschlossen (Runder-

lass vom 12.12.2017). 

 

Im Modul B IV - B V werden von Aufsteigern und BOIA vier Qualifikatio-

nen erlangt: 

• Verbandsführer, 

•  Mitwirkung in der Stabsarbeit, 

•  Einsatzabschnittsleiter Medizinische Rettung und 

• ABC-Messstrategie. 

 

Die ersten drei Module enden jeweils mit einem Leistungsnachweis. 
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Um freiwerdende Teilnehmerplätze in den Teilmodulen an sonstige Be-

darfsträger vergeben zu können, soll auch hier ein erneutes Belegen 

von Teilmodulen ausgeschlossen werden.  

 

Daher gilt folgende Regelung 

• bis Ende des Jahres 2018: 

Eine Qualifikation, die z. B. bereits im Ehrenamt erworben wurde, 

wird angerechnet und muss nicht noch einmal absolviert werden. Ei-

ne Teilnahme an dem Teilmodul ist möglich, wobei ein Leistungs-

nachweis nicht erneut zu erbringen ist. 

 

• ab 2019:  

Eine Qualifikation, die z. B. bereits im Ehrenamt erworben wurde, 

wird zwingend angerechnet und darf nicht noch einmal absolviert 

werden. Gegebenenfalls ist im Ausbildungsplan statt der Teilmodule 

z. B. die Zuweisung weiterer Praxisabschnitte vorzusehen. 

 

Ich bitte darum, die Aufgabenträger entsprechend zu unterrichten. 

 

Im Auftrag 

gez. Beckmann 


